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Merkblatt

S P O R T M O B I L
	Antragsberechtigt sind Sportvereine, die Gliederungen des Landessportbundes M/V e. V. sowie andere Institutionen (Kirchen, Schulen, karitative Verbände, u. a.), die in Kooperation mit ortsansässigen Sportvereinen eine integrative Veranstaltung durchführen.

	

	1. VORAUSSETZUNG

	Der Einsatz eines Sportmobils wird nur dann gewährt, wenn durch die Veranstaltung eine Begegnung zwischen Einheimischen und Personen mit Migrationshintergrund in Kooperation mit ortsansässigen Sportvereinen initiiert wird. Zudem kann das Sportmobil für Maßnahmen der Gewaltprävention zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich sollte hierbei die Werbung für eine sportbezogene Freizeitgestaltung im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen.

	

	2. Beantragung

	Der Antrag auf Einsatz des Sportmobils wird mindestens vier Wochen vor der geplanten Veranstaltung schriftlich beim Programm „Integration durch Sport“ des Landessportbundes 
Mecklenburg-Vorpommern e. V., Wittenburger Str. 116 in 19059 Schwerin gestellt. 
Das Antragsformular kann unter www.lsb-mv.de, unter: Projekte und Kampagnen/Integration durch Sport abgerufen werden.

	

	3. Kosten

	Für die Bereitstellung des Sportmobils werden dem Veranstalter pauschale Betreuungskosten in Rechnung gestellt. 
Diese sind nach Veranstaltungsart gestaffelt, liegen je Einsatz zwischen 40,00 und 80,00 € und sind spätestens eine Woche vor der Maßnahme zu entrichten.
Die genauen Kosten sind bei den Programmmitarbeitern zu erfragen.

	

	4. inhalt

	Im Sportmobil befinden sich eine Hüpfburg und zahlreiche Kleinsportgeräte. 
Eine Ausleihliste dazu ist dem Antragsformular beigefügt.

Um zu gewährleisten, dass alle benötigten Sportgeräte zur Veranstaltung vor Ort sind, ist die Ausleihliste zusammen mit dem Sportmobil-Antrag einzureichen.

Alle angeforderten Kleinsportgeräte können dann vom Veranstalter für die geplanten Aktionen am Veranstaltungstag ausgeliehen und genutzt werden. 
Für das Betreiben der Hüpfburg wird ein Stromanschluss benötigt.

	

	5. Personelle Betreuung

	Das Sportmobil wird durch einen Mitarbeiter des Programms „Integration durch Sport“ betreut. 
Dieser betreibt die Hüpfburg und verleiht an einen verantwortlichen Ansprechpartner die gewünschten Sportgeräte.
Der benannte Ansprechpartner zeichnet sowohl für die Übernahme als auch die korrekte Rückgabe der Sportgeräte verantwortlich.

Der Veranstalter hat zusätzlich dafür zu sorgen, dass für Auf- und Abbau der Hüpfburg mindestens 
vier erwachsene Helfer vor Ort zur Verfügung stehen. 
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